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Einleitung

Aus dem im Betrugstatbestand (§ 263 StGB) enthaltenen Erfordernis, dass
der Täter nicht lediglich das Vermögen eines anderen täuschungsbedingt
beschädigt, sondern auch in Bereicherungsabsicht („Wer in der Absicht,
sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen…“) agiert, wird in der Strafrechtsdogmatik die Natur des Betru-
ges als Vermögensverschiebungsdelikt behauptet.1 Daraus wird das unge-
schriebene Merkmal der Stoffgleichheit zwischen dem beabsichtigten Vor-
teil und dem Schaden des Opfers, oft etwas unreflektiert,2 abgeleitet. Ab-
gesehen davon bleibt jedoch diese Einstufung des Betruges zum großen
Teil als ein bloßes Lippenbekenntnis ohne Folgen für das tiefere Verständ-
nis des Tatbestandes.

Daher ist Ziel dieser Studie, neben der Erforschung des Merkmals der
Bereicherungsabsicht und ihrer Grauzonen, zunächst die Gestaltung des
Betrugstatbestandes als Vermögensverschiebungsdelikt argumentativ zu
zeigen und die genaue Natur der erforderlichen Vermögensverschiebung
zu klären. Darüber hinaus möchten wir diesen Vermögensverschiebungs-
charakter des Tatbestandes für die Betrugsdogmatik fruchtbar machen, in-
dem wir ihn zur Lösung der meistdiskutierten Probleme, die das Erforder-
nis rechtswidriger Bereicherungsabsicht bereitet, zu Hilfe rufen.

Die Untersuchung dieser Probleme haben wir in drei Kapitel geteilt.
Zunächst widmen wir uns im ersten Kapitel dem Merkmal der Stoffgleich-
heit – bei dem die Thematisierung des Verschiebungsdeliktscharakters am
evidentesten als geboten erscheint – und der Formel zu ihrer Feststellung.
Im dritten und letzten Kapitel erforschen wir die systematische Einstufung
der Rechtswidrigkeit des Vorteils und die Folgen der unterschiedlichen
Zuordnungsmöglichkeiten, insbesondere die Konsequenzen für die Irr-
tumsdogmatik. Als notwendige Brücke zwischen diesen beiden Kapiteln
untersuchen wir im zweiten Kapitel die Definition des Absichtsbegriffes
und versuchen, von der handlungsphilosophischen Diskussion der letzten
Jahrzehnte beim Problem der Unterscheidung von Zwischenzielen und
Nebenfolgen bei der Bereicherung zu profitieren.

1 S.u. Fn. 115.
2 S. nur GS/Duttge, § 263, Rn. 79.
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Wir hoffen, mit dieser Studie dazu beitragen zu können, das Merkmal
der Bereicherungsabsicht – das im Vergleich zu anderen Tatbestandsmerk-
malen, insbesondere Täuschung und Schaden, relativ wenig Aufmerksam-
keit von der Strafrechtsdogmatik genießt – etwas näher ans Licht zu brin-
gen.

Einleitung
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Zur Stoffgleichheit beim Betrug3

Allgemeines

Im Schrifttum wird nach fast einhelliger Ansicht seit Merkel4 und in der
Rechtsprechung seit RGSt 67, 200, beim Betrugstatbestand ein als Stoff-
gleichheit bezeichneter Zusammenhang zwischen dem Schaden des Op-
fers und dem vom Täter beabsichtigten Vorteil verlangt, obwohl ein sol-
ches Verhältnis von § 263 StGB nicht expressis verbis gefordert wird. Die
wenigen Stimmen, die sich gegen die Stoffgleichheit geäußert haben, ha-
ben i.d.R. dieses Merkmal nicht de lege lata in Frage gestellt,5 sondern
einen Verzicht auf die Stoffgleichheit de lege ferenda durch eine neue ge-
setzliche Formulierung befürwortet6 oder den Begriff eher terminologisch
kritisiert und für eine neue Bezeichnung plädiert.7

Trotz der Einheit im Schrifttum und in der Rechtsprechung bezüglich
des Erfordernisses eines Zusammenhanges zwischen Schaden und Vorteil,
herrscht eine erhebliche Unklarheit8 hinsichtlich der dogmatischen Be-
gründung der Stoffgleichheit und auch bezüglich der Formel, nach der das
Verhältnis zwischen beiden Merkmalen des Betrugstatbestandes festge-
stellt werden muss. Zahlreiche Formeln und Umformulierungen der Stoff-
gleichheit werden in der Literatur und auch in der Rechtsprechung vertre-
ten, ohne dass eine von diesen Formeln sich durch eine befriedigende Be-
gründung dieser Figur endgültig etabliert hat.9 Deshalb werden wir uns
zunächst mit den bisher im Schrifttum und in der Rechtsprechung vertrete-

1. Kapitel:

A.

3 Eine erste Fassung dieses Kapitels wurde der Rechts- und Staatswissenschaftlichen
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Wintersemester
2011/2012 als Masterarbeit zur Erlangung des Grades eines LL.M. (Magister le-
gum) eingereicht.

4 Merkel, KA II, 98, 118 ff. S.u. Abschn. B, I, 1.
5 So aber Achenbach, NStZ 1989, 497 (498), nach dessen harten Worten die Stoff-

gleichheit „auf den terminologischen Müllplatz der Strafrechtsdogmatik“ gehöre.
6 Franzheim, GA 1972, 353 (354 f.).
7 Jäger, JuS 2010, 761 (765); Wessels/Hillenkamp, BT II, 13, Rn. 385. S.u.

Abschn. B, I, 4.
8 LK10/Lackner, § 263, Rn. 266.
9 S.u. Abschn. B.
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nen Formeln bzw. Umformulierungen der Stoffgleichheit kritisch ausein-
andersetzen.

Im dritten Abschnitt dieses Kapitels (Abschn. C) werden wir den Ver-
such unternehmen, den Begriff der Stoffgleichheit genauer zu betrachten
und durch eine rechtsgeschichtliche und dogmatische Überlegung des Be-
trugstatbestandes dazu beizutragen, die Definition und den Inhalt der
Stoffgleichheit neu zu bestimmen. Verbunden mit der Untersuchung des
Merkmals der Stoffgleichheit werden wir die Natur des Betruges als Ver-
mögensverschiebungsdelikt erforschen.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels10 betrachten wir die Fallkonstella-
tionen, bei denen das Problem der Stoffgleichheit im Vordergrund steht,
u.a. die Fälle von externen Vorteilen – insbesondere die Belohnung durch
einen Dritten und die praktisch relevanten Provisionsvertreterfälle –, die
mittelbaren Schäden und Folgeschäden, das Problem der individuellen
Schadensbestimmung, den Forderungsbetrug, die Fälle von Exspektanzen,
die Stoffgleichheit bei betrügerischen Telefonanrufen, bei Fernsehgewinn-
spielen und beim sog. Sportbetrug.

Der Begriff der Stoffgleichheit im Schrifttum und in der
Rechtsprechung

Die Stoffgleichheit im Schrifttum

Substanzgleichheit oder „Identitätstheorie“ bei Merkel und Binding

Der erste Versuch, einen Zusammenhang zwischen Vermögensschaden
und dem vom Täter erstrebten Vorteil festzustellen, ist die von Merkel ent-
wickelte Identitätstheorie oder Substanzgleichheit.11 Nach Merkel müssen
der Schaden („Nachteil“) und der beabsichtigte Vorteil identisch sein.12

Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Elementen bestehe nicht

B.

I.

1.

10 S.u. Abschn. D.
11 Merkel, KA II, 118 ff. S. auch Binding, Lehrbuch BT I, 340, 364; Gallas, Eb.

Schmidt-FS, 401 (431); Hardwig, GA 1956, 6 (12); Hälschner, Strafrecht II, 268,
274; Hegler, JW 1925, 1499 (1504).

12 Merkel, KA II, 98: „Der vorauszusetzende Nachtheil auf der einen Seite und der
vorauszusetzende Vortheil auf der anderen müssen ihrem Gegenstande nach iden-
tisch sein“.
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nach dieser Ansicht in einer bloßen Kausalverbindung, sondern in einer
Identitätsbeziehung zwischen Vorteil und dem korrespondierenden Scha-
den.13

Nach Merkels Identitätstheorie wird mit anderen Worten gefordert, dass
der Täter eine Überführung eines Gegenstandes vom Vermögen des Op-
fers in sein Vermögen erstrebt, bei der eine Identität der Substanz dieses
Gegenstandes erforderlich sei.14 Dieses Ergebnis ist eine Folge von Mer-
kels Verständnis des Betruges als Vermögensverschiebungsdelikt in einem
strengen Sinne.15 Nach Merkels Ansicht gehöre zum strafbaren Betrug das
Bestreben des Täters, sich das rechtswidrig entzogene Vermögensobjekt
zuzueignen.16

Ebenso wird die Identitätstheorie von Binding befürwortet. Nach Bin-
dings Betrachtung des Betruges als „Rechtsraub“ – konsequent mir der
von diesem Autor vertretenen juristischen Vermögenslehre17 – gehöre die
sog. „Vermögensumkehrung“ zum Wesen des Betruges.18 Der Vorteil bil-
det nach Binding „das Gegenteil“ des Schadens.19 Der rechtliche Vermö-
genszustand des Opfers werde aufgehoben, „um aus der Substanz dieses
rechtswidrigen Schadens anderwärts einen rechtwidrigen Nutzen zu schaf-
fen“.20

Als Stoffgleichheit bezeichnet Binding die „Verwandlung des rechts-
widrigen Schadens in rechtswidrigen Nutzen“, die „auf Kosten der recht-
lich anerkannten Vermögenslage“ eines Anderen erlangt sei.21 Wie auch
bei Merkel der Fall ist,22 steht im Hintergrund dieser Ansicht die Paralleli-
tät, die Binding zwischen Betrug und Erpressung einerseits, und den Ei-
gentumsdelikten andererseits, sieht.23

13 Merkel, KA II, 118.
14 Ebd., 118 f.
15 NK/Kindhäuser, § 263, Rn. 359; LK/Tiedemann, § 263, Rn. 256.
16 Merkel, KA II, 115.
17 Es ist zweifelhaft, wie Dencker, Grünwald-FS, 75 (84), zu Recht darauf aufmerk-

sam gemacht hat, ob die Stoffgleichheit bei Merkel, anders als bei Binding, aus
einem juristischen Vermögensbegriff abgeleitet wird, indem Merkel, KA II, 107,
ausdrücklich fordert, dass das Vermögen des Opfers nach der Tat einen geringeren
Wert repräsentieren müsse.

18 Binding, Lehrbuch BT I, 363.
19 Ebd., 340 f.
20 Ebd., 340.
21 Ebd., 363.
22 Merkel, KA II, 118.
23 Binding, Lehrbuch BT I, 340.
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